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PRÄ�ID�NTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN " 

ÖSTERREICHS 
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Cotum: 2 2. MRZ, 1994 
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Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

.' 
I 

I ,;J-"(um; 2 2. HRl. 1994 

: "�r.'!n •• �,��.':1!�..l!i� 

Wien, am 21. J. 1994 

Unser Zeichen: 

S-194/Sch 

Durchwahl: 

478 

BetreFf: EntwurF eines BundesgesetzesJ mit dem das 
Bundesgesetz betreffend die Grundsätze Für Land­

und forstwirtschaFtliche Fachschulen geändert 

wird 

Die Präsidentenkonf-erenz der LandwirtschaFtskammern dster-

reichs beehrt siCh, dem Präsidium des Nationalrates die 

beiLiegenden 25 RbschriFten ihrer StelLungnahme zum o. a. 

Entwurf- mi t der Bi t te um Kenntnisnahme zu überreichen. 

Für den Generalsekretär: 

gez. Dr. Noszek 

25 Beilaqen 
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l PRÄSIDENTEN KONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

R B 5 e H R  I F T 

Rn das 

Bundesministerium für 

Unterricht und Kunst 

l1inoritenplatz S 
1014 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
Zl.13.816/1-111/2/94 19.1.1994 

Wien� am 11.3.1994 

Unser Zeichen: 
5-194/5ch 

Durchwahl: 
418 

Betref"f": Entwurf" eines Bundesgesetzes" mit dem das Bundes­
gesetz betref"f"end die Grundsätze für Land- und 
f"orstwirtschaf"tLiche FachschuLen geändert wird 

Die Präsidentenkonf"erenz der Landwirtschaf"tskammern öster-. 

reichs beehrt sich) dem Bundesministerium f"ür Unterriciht 

und Kunst zum vorLiegenden EntwurT eines Bundesgesetzes., 

mit dem das Bundesgesetz betrerf"end die Grundsätze Tür Land­

und fortwirtschaftliche FachschuLen geändert wird foLgende 

SteLLungnahme zu übermitteLn: 

Die i n ·§ 1 des Entwurfes vorgesehene Erweiterung der Rufgabe 

der Land- cund f"orstwirtschaf"tlichen FachschuLe von der 

Tät igkei t in· der Land- und Fors twirtschaf"t in Ri chtung 

Ruf"gabenerfüLLung der Land- und Forstwirtschaf"t im ländli­

chen Raum" wird begrüßt. Vor aU em im Si nne ei ner /'1ul ti­

f"unktiona t ität der Land� und Forstwirtschat:t erscheint 

eine dii#sbeziigLiche Ergänzung sinnvoLL, ZweiretLos wird 

aber in der Rusführungsgesetzgebung bei neuen Schulmodellen 

aur den ursächLichen Zusammenhang mit der herkömmLichen 

bäuerlichen Tätigkeit ebenso Bedacht zu nehmen sein" wie 

aur eine 5chwerpunktsetzung auf die land- und forstwirt­

schartliche Ausbildung. 
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BegrOßt wird auch die EinrOhrung einer rachbereichsOber­

greirenden Fachschule in § 2 Abs. 1 des Entwurres. Aur 

diese Weise kann sowohl praktischen Errordernissen als 

auch regionalen Entwicklungsmöglichkeiten in optimaler 

Weise entsprochen werden. Rngeregt wird nach der Wortgruppe 

. . . . . .. "in al len Beruren der Land- und Forstwirtschart " 

die Wortgruppe einzurtJgen "samt der l'1öglichkeit rOr Zusatz­

qualirikationen ". 

Besonders die l'1öglichkeit der Zweitausbildung in der Land­

und Forstwirtschart ist als begrtJßenswert anzusehen. Die 

Praxis zeigt, die Notwendigkeit rtJr Quereinsteiger und Neben­

erwerbsbauern entsprechende berurl i ehe Rusbi l dungsmögl i ch-' 

keiten zu scharren. Dabei sind Bildungswillige �lterer 

Jahrg�nge an�esprochen. 

nie Bereinigung der Diskrepanz zwischen den Fachrichtungen 

des landwirtschartlichen 5chuLwesens und den RusbiLdungs­

zweigen in der Land-' und Forstwirtschart im 5inne des land-,::, 

: ,J '  

und rorstwirtschaftlich�n Berursausbildungsgesetzes wird . �  

begrüßt. 

Bei dem in § 3 Rbs. 4 vorgesehenen Unterrichtsausmaß von 

mindestens 500 Unterrichtsstunden rar FachschulenJ die 

aur eine vorgelagerte Berursausbildung oder eine nach der 

ErrOLLung der 'aLlgemeinen 5chuLprLicht errolgten 5chuLaus·· 

bildung aurbauen.; handel t es sich trotz der angeführten 

Voraussetzungen um einen sehr geringen UmrangJ da damit 

nicht einmal ein 5chuLsemester erreicht wird. Ruch um die 

Get-ahr zu vermeidenJ daß damit im internationalen VergLeich 

Anerkennungsschwierigkeiten entstehen könnten� wird eine 

Erhöhung der l'1indeststundendauer aur BDD bis BDD Stunden 

vorgeschlagen. 

r 
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Im Begleitschreiben des Ministeriums wird um Stellungnahme 

zur Frage einer Vorschreibung des Pflichtgegenstandes "Le­

bende Fremdsprache" Tür die RusTührungsgesetzgebung ersucht. 

Die Pr�sidentenkonferenz begrüßt diese Initiative und ist 

der Rnsicht.- daß in Hinblick auf eine zeitgemäße Rusbildung 

eine lebende Fremdsprache - in der Praxis wird es Englisch 

sein - als Pflichtfach in allen Fachschulen der Land- und 

ForstwirtschaTt eingeführt werden soll. 

Das Ministerium erh�lt die Stellungnahme in 2-Tacher Rus­

fertigung. Wunschgem�ß werden 2S Rbschriften dieser Stel­

Lungnahme dem Pr�sidium des Nationalrates übermittelt. 

Der Präsident: 

gez. NR Schwarzbdck 

Der GeneraLsekret�r: 

gez. Dipl.Ing. Dr. Fahrnberger 
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